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ALARM WEGEN ANGELEHNTER 
TÜR / AUFENTHALT  
UNBEFUGTER PERSONEN 
Das Sicherheitspersonal wird 
über eine angelehnte Tür in 
einem zugangsbeschränkten 
Bereich außerhalb des Gebäudes 
informiert.

• Avigilon Kameras
• Avigilon Unity Access
• Türalarm
• Alarmierung per Funk  

(Radio Alert)

• Avigilon Kameras
• Avigilon Unity Video
• Videoanalyse: Aufenthalt  

unerwünschter Personen
• Alarmierung per Funk  

(Radio Alert)

• Funkkommunikation:  
Sprache und Multimedia

• WAVE PTXTM Breitband 
Push-to-Talk mit Multimedia 
Sharing

• Dispatch-Software

• Leitstellenlösungen

MELDUNG VERSCHICKT
Nach der ersten 
Alarmmeldung werden Bild 
und Position der Personen 
an die Sicherheitsteams 
vor Ort gesendet, um die 
Versammlung aufzulösen und 
die Tür zu sichern.

ALARM AUFENTHALT 
UNERWÜNSCHTER PERSONEN
Das Sicherheitspersonal wird 
über eine Gruppe unbefugter 
Personen im Außenbereich an 
angelehnter Tür informiert.

GEGENMASSNAHME 
DURCHGEFÜHRT
Das Sicherheitspersonal lokalisiert 
die Personen, die sich unerwünscht 
im genannten Bereich aufhalten. 
Es handelt sich um Saisonkräfte, 
die eine Zigarette rauchen. Der 
Schichtleiter bittet die Mitarbeiter 
den Bereich zu verlassen, und der 
Sicherheitsvorfall wird mit den 
relevanten Daten für zukünftige 
Trainings- und Analysezwecke 
protokolliert.

Aus Sicht der Betriebsabläufe

Aus Sicht der Technologie

Safer Manufacturing
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